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Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar 

 
vom ………………… 

 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 
2013 (GBl. S. 55), und § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
4. Mai 2009  (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am 
……………. die folgende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wirtschaft Tourismus Gast-
ronomie Rottenburg am Neckar beschlossen:  
 
 

§ 1 
Gegenstand des Eigenbetriebs 

 
(1) Die Stadt Rottenburg am Neckar erfüllt nach Maßgabe des Bundes- und Landesrechts 

sowie ortsrechtlicher Regelungen die Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschafts-
struktur und Wirtschaftskraft bei Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie 
die Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt in den Berei-
chen Wohnen, Leben, Arbeit und Freizeit (Aufgabe) in der Form des Eigenbetriebs. Dazu 
gehören insbesondere: 

 
1. Die Unterstützung bei der Betreuung der in der Stadt ansässigen Einzelhandels- 

und Gastronomiebetriebe. 
2. Die Unterstützung der Stadt bei der Akquirierung von ansiedlungswilligen Betrie-

ben. 
3. Werbemaßnahmen für die Stadt und den Handel. 
4. Kaufhaus Innenstadt Rottenburg am Neckar (KIR). 
5. Verkauf von Geschenkschecks. 
6. Betrieb der Tourist-Information und Erarbeitung von Tourismuskonzepten sowie  

zielgruppenorientierten Angeboten sowie deren Umsetzung. 
7. Die Organisation von Messen, Verbraucherschauen, Märkten (nicht Wochen-  

und Jahrmärkte) und sonstigen, den Zielen der Gesellschaft förderlichen Veran-
staltungen und Ausstellungen. 

8. Ticket-Verkauf 
 
(2) Durch diese Satzung werden weder Rechte noch Pflichten in Bezug auf die in Absatz 1 

genannten Aufgaben begründet, aufgehoben oder verändert.  
 
(3) Der Eigenbetrieb kann alle seinen Gegenstand fördernden oder ihn wirtschaftlich berüh-

renden Geschäfte betreiben. Er kann sich an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen 
Betrieben beteiligen. Er kann Betriebsführungen übernehmen, wenn der zu führende Be-
trieb bzw. die zu führende Einrichtung Berührungspunkte mit dem Unternehmensgegen-
stand des Eigenbetriebs aufweist. Der Betrieb kann aufgrund von Vereinbarungen sein 
räumliches Aufgabengebiet auf andere Gemeinden oder Teile davon ausdehnen.  

 
(4) Die Aufgaben nach Absatz 1 werden vom Eigenbetrieb in eigener Verantwortung, im ei-

genen Namen und auf eigene Rechnung wahrgenommen. Der Eigenbetrieb erhebt für 
seine Leistungen privatrechtliche Entgelte, Abgaben oder verwaltungsinterne Leistungs-
entgelte. Soweit kostendeckende Beträge nicht angestrebt oder erreicht werden oder 
nicht erreicht werden können, sind endgültige Unterdeckungen oder Fehlbeträge aus Mit-
teln des städtischen Haushalts auszugleichen.  
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§ 2 
Name des Eigenbetriebs 

 
(1) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am 

Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar“.  
 

(2) Der Betrieb hat seinen Sitz in Rottenburg am Neckar. 
 
 

§ 3 
Stammkapital, Gewinnausschluss 

 
Das Stammkapital beträgt 5.000 EUR (i. W. Fünftausend Euro).  
 
 

§ 4 
Organe 

 
Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Oberbürger-
meister und die Betriebsleitung. 
 
 

§ 5 
Gemeinderat 

 
Der Gemeinderat entscheidet über:  
 

1. Die Bestellung der Mitglieder des Betriebsausschusses,  
2. den Erlass von Satzungen,  
3. die wesentliche Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung des Eigenbetriebs, die 

Beteiligung des Eigenbetriebes an wirtschaftlichen Unternehmen sowie den Beitritt zu 
Zweckverbänden und den Austritt aus diesen,  

4. die Umwandlung der Rechtsform des Eigenbetriebes oder von wirtschaftlichen Unter-
nehmen, an denen der Eigenbetrieb beteiligt ist,  

5. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,  
6. die Gewährung von Darlehen des Eigenbetriebes an die Stadt,  
7. die Ausführung von Vorhaben des Vermögensplanes (Sachentscheidung) bei ge-

schätzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 500.000 EUR,  
8. die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen von mehr als 300.000 EUR 

im Rahmen des Wirtschaftsplanes,  
9. die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die 

Bestellung anderer Sicherheiten, wenn der Betrag oder der Wert im Einzelfall 
150.000 EUR übersteigt,  

10. den Verzicht auf fällige Ansprüche des Eigenbetriebes und die Niederschlagung sol-
cher Ansprüche, wenn der Betrag bzw. der Wert des Zugeständnisses im Einzelfall 
100.000 EUR übersteigt,  

11. die Stundung von Forderungen, einschließlich der Aussetzung des Vollzuges, soweit 
nicht Zuständigkeiten des Betriebsausschusses oder der Betriebsleitung gegeben 
sind,  

12. den Erwerb, die Veräußerung, den Tausch und die dingliche Belastung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Wert im Einzelfall 250.000 EUR 
übersteigt,  

13. die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen bei einem 
Streitwert von mehr als 100.000 EUR im Einzelfall,  

14. den Abschluss von Verträgen die von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind,  
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15. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entscheidung über die Verwendung des 
Jahresgewinnes oder die Behandlung des Jahresverlustes,  

16. die Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt,  
17. die Entlastung der Betriebsleitung,  
18. die Frage, ob eine Jahresabschlussprüfung stattfinden soll und bejahendenfalls über 

die Benennung des Bilanzprüfers,  
19. die Übertragung von Aufgaben auf das Rechnungsprüfungsamt,  
20. die Personalangelegenheiten des Eigenbetriebes nach Maßgabe von § 11 dieser 

Satzung. 
 
 

§ 6 
Betriebsausschuss 

 
(1) Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs wird ein beschließender Betriebsausschuss 

gebildet. Er führt den Namen „ Betriebsausschuss Wirtschaft Tourismus Gastronomie“.  
 

(2) Der Betriebsausschuss besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und 8 Mit-
gliedern des Gemeinderates. Für die Mitglieder des Gemeinderates werden ebenso viele 
Stellvertreter benannt. Der Gemeinderat kann bis zu 7 sachkundige Einwohner widerruf-
lich als beratende Mitglieder berufen; für sie können Stellvertreter berufen werden. 

 
(3) Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebsausschusses mit beratender 

Stimme teil; sie ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, zu den Beratungsgegen-
ständen Stellung zu nehmen und Auskünfte zu erteilen.  

 
 

§ 7 
Aufgaben des Betriebsausschusses 

 
(1) Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenheiten des Eigenbetriebs vor, die der Ent-

scheidung des Gemeinderats vorbehalten sind. 
 

(2) Der Betriebsausschuss entscheidet, soweit nicht nach § 5 der Gemeinderat zuständig ist, 
über  

 
1. die allgemeine Festsetzung von Entgelten und Tarifen, sofern in § 10 nicht abwei-

chend geregelt,  
 

2. die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die 
Bestellung anderer Sicherheiten bis zu 150.000 EUR im Einzelfall,  

 
3. Darlehensgewährung und Freiwilligkeitsleistungen, wenn der Betrag oder der Wert im 

Einzelfall 20.000 EUR übersteigt,  
 

4. den Erwerb, die Veräußerung, den Tausch und die dingliche Belastung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten, im Wert von mehr als 100.000 EUR bis 
250.000 EUR pro einzelnes Rechtsgeschäft,  

 
5. die Ausführung von Vorhaben des Vermögensplanes (Sachentscheidung) bei einem 

geschätzten Aufwand von mehr als 150.000 EUR bis 500.000 EUR im Rahmen des 
Wirtschaftsplanes,  

 
6. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Vorhaben des 

Vermögensplanes, wenn die Vergabesumme 150.000 EUR übersteigt,  
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7. die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen von mehr als 100.000 EUR 
bis 300.000 EUR im Einzelfall im Rahmen des Wirtschaftsplanes,  

 
8. den Verzicht auf fällige Ansprüche des Eigenbetriebes und die Niederschlagung sol-

cher Ansprüche, von mehr als 10.000 EUR bis 100.000 EUR im Einzelfall,  
 

9. die Stundung von Forderungen, einschließlich der Aussetzung des Vollzugs im Ein-
zelfall  

 
a. bei einer Zeitdauer von mehr als 3 Monaten von über 50.000 EUR bis 100.000 

EUR 
b. bei Beträgen von über 100.000 EUR bis 1 Mio. EUR bis zur Dauer von 12 Mona-

ten,  
 

10. die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen bei einem 
Streitwert von 50.000 EUR bis 100.000 EUR im Einzelfall,  

 
11. die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen im Erfolgsplan, sofern 

sie abweisbar sind,  
 

12. die Zustimmung zu Mehrausgaben im Vermögensplan, sofern sie erheblich sind und 
nicht durch Minderausgaben bei anderen Projekten gedeckt sind,  

 
(3) Ist der Betriebsausschuss wegen Befangenheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig im 

Sinne von § 37 Abs. 2 Satz 1 GemO, entscheidet der Gemeinderat an seiner Stelle und 
ohne Vorberatung.  

 
(4) Der Gemeinderat kann allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen, jede Angelegen-

heit an sich ziehen und Beschlüsse des Betriebsausschusses, solange sie noch nicht 
vollzogen sind, ändern oder aufheben (§ 39 Abs. 3 Satz 5 GemO).  

 
 

§ 8 
Oberbürgermeister 

 
(1) In dringenden Angelegenheiten des Eigenbetriebs, deren Erledigung nicht bis zu einer 

Sitzung des Gemeinderats oder des Betriebsausschusses aufgeschoben werden kann, 
entscheidet der Oberbürgermeister anstelle des Gemeinderats oder des Betriebsaus-
schusses. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Mit-
gliedern des Gemeinderates bzw. des Betriebsausschusses je nach Zuständigkeit unver-
züglich mitzuteilen.  

 
(2) Der Oberbürgermeister kann der Betriebsleitung Weisungen erteilen, um die Einheitlich-

keit der Stadtverwaltung zu wahren, die Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes zu 
sichern und Missstände zu beseitigen.  

 
(3) Der Oberbürgermeister muss anordnen, dass Maßnahmen der Betriebsleitung, die er für 

gesetzwidrig hält, unterbleiben oder rückgängig gemacht werden; er kann dies anordnen, 
wenn er der Auffassung ist, dass Maßnahmen für die Stadt nachteilig sind.  

 
 

§ 9 
Betriebsleitung 

 
Die Betriebsleitung besteht aus einer Person. Sie führt die Bezeichnung Betriebsleiter. 
 



5 
Anlage 1 

§ 10 
Aufgaben der Betriebsleitung 

 
(1) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb, soweit im Eigenbetriebsgesetz oder in dieser 

Satzung nichts anderes bestimmt ist. Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsfüh-
rung. Dazu gehören die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendun-
gen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betrie-
bes notwendig sind.  

 
(2) Die Betriebsleitung ist im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die wirtschaftliche Führung des 

Eigenbetriebes verantwortlich.  
(3) Die Betriebsleitung vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderates und des Betriebsaus-

schusses sowie die Entscheidungen des Oberbürgermeisters in Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes.  
 

(4) Die Betriebsleitung hat den Oberbürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten des 
Eigenbetriebes rechtzeitig zu unterrichten. Sie hat insbesondere  

 
1. regelmäßig vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und 

über die Abwicklung des Vermögensplanes zu berichten,  
 

2. unverzüglich zu berichten, wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende Mehraufwendun-
gen zu leisten sind, erfolgsgefährdende Mindererträge zu erwarten sind oder sonst in 
erheblichem Umfang vom Erfolgsplan abgewichen werden muss oder Mehrausga-
ben, die für das einzelne Vorhaben des Vermögensplanes erheblich sind, geleistet 
werden müssen oder sonst vom Vermögensplan abgewichen werden muss. 
 

(5) Die Betriebsleitung kann zur Erledigung einzelner Aufgaben des Eigenbetriebes Ämter 
der Stadtverwaltung in Anspruch nehmen. Der Eigenbetrieb leistet hierfür der Stadt eine 
angemessene Entschädigung.  
 

(6) Die Betriebsleitung hat dem Fachbediensteten für das Finanzwesen der Stadt alle Maß-
nahmen mitzuteilen, welche die Finanzwirtschaft der Stadt berühren. Sie hat ihm insbe-
sondere den Entwurf des Wirtschaftsplans mit der Finanzplanung, des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes zuzuleiten.  

 
 

§ 11 
Personalangelegenheiten 

 
(1) Der Gemeinderat regelt die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Bediensteten des Eigen-

betriebes im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. 
 

(2) Für die Ernennung und Entlassung von Beamten des Eigenbetriebes gelten die Vor-
schriften der Gemeindeordnung in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung 
der Stadt Rottenburg am Neckar.  

 
(3) Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für alle Be-

diensteten des Eigenbetriebes.  
 

(4) Für die Arbeitnehmer des Eigenbetriebes sind für die Einstellung, Entlassung, nicht nur 
vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit bei einem Arbeitnehmer 
sowie die Festsetzung des Entgelts, sofern kein Anspruch auf Grund eines Tarifvertrags 
besteht, zuständig: 
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1. der Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister (§ 24 Abs. 2 GemO) 
bei den Mitgliedern der Betriebsleitung und bei Arbeitnehmern der Entgeltgruppe 11 
TVöD und höher. 

 
2. der Betriebsausschuss im Einvernehmen mit der Betriebsleitung  (§ 24 Abs. 2 GemO, 

§ 11 Abs. 2 EigBG) bei Arbeitnehmern der Entgeltgruppe 10 TVöD. 
 

3. die Betriebsleitung  
 

a. bei Arbeitnehmern der Entgeltgruppen 1 - 9 TVöD  
b. bei Auszubildenden und Aushilfsarbeitnehmern. 

 
(5) Die Betriebsleitung hat ein Vorschlagsrecht für die Ernennung und, soweit sie nicht selbst 

entscheidet, für die Einstellung und Entlassung der Bediensteten des Eigenbetriebes. 
Soweit nicht das Einvernehmen der Betriebsleitung erforderlich ist, ist sie vorher zu hö-
ren, wenn von ihrem Vorschlag abgewichen werden soll. Für Versetzungen und Abord-
nungen aus anderen Bereichen der Stadt Rottenburg am Neckar als Arbeitgeber in den 
Bereich des Eigenbetriebes gelten die Bestimmungen über Einstellungen entsprechend. 
 
 

§ 12 
Vertretung des Eigenbetriebes 

 
(1) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt im Rahmen ihrer Aufgaben. Im Verhinderungsfall 

wird sie durch einen von ihr zu bestimmenden Bediensteten vertreten.  
 
(2) Die Betriebsleitung kann Bedienstete in bestimmtem Umfang mit ihrer Vertretung beauf-

tragen; in einzelnen Angelegenheiten kann sie rechtsgeschäftliche Vollmacht erteilen. 
 
 

§ 13 
Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss 

 
(1) Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Haushaltsjahr der Stadt.  
 
(2) Der Eigenbetrieb erstellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan. 

Dieser ist rechtzeitig über den Oberbürgermeister dem Betriebsausschuss zur Beratung 
zuzuleiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 
(3) Die Betriebsleitung hat innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres den 

Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen und dem Oberbürgermeister vorzule-
gen.  

 
 

§ 14 
Wertgrenzen 

 
Soweit in dieser Satzung Wertgrenzen genannt sind, gelten diese ohne Mehrwertsteuer. 
 
 

§ 15 
Geschlechterneutralität 

 
Soweit in dieser Satzung für Personen und Funktionen sprachlich die männliche Form ge-
wählt wurde, gilt diese in gleicher Weise auch für Frauen. 
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§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.  
 
 
 
Ausgefertigt 
Rottenburg am Neckar, den …………………… 
 
 
 
 
Stephan Neher 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Satzung 
zur Änderung der 
Hauptsatzung der 

Stadt Rottenburg am Neckar 
 

vom ………………… 
 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 
2013 (GBl. S. 55) hat der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am ……………. 
folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Rottenburg am Neckar, zuletzt 
geändert am 15. Juli 2014 beschlossen:  
 
 

§ 1 
Satzungsänderungen 

 
Die Hauptsatzung der Stadt Rottenburg am Neckar wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3a wird folgendes eingefügt; 

 
„c) Betriebsausschuss Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am 
Neckar 
 
Betriebssatzung Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar  
Betriebsausschuss Wirtschaft Tourismus Gastronomie.“ 
 

2. § 6 Nr. 24 erhält die folgende Fassung: 
 
„24. der Erlass der Haushalts- und der Nachtragssatzungen der Stadt, 
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, die Feststellung der Ergebnisse der 
Jahresrechnungen der Stadt und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der 
Genehmigung der Nutzungs- und Kulturpläne des Stadtwaldes,“ 
 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.  
 
Ausgefertigt 
Rottenburg am Neckar, den …………………… 
 
 
 
 
Stephan Neher 
Oberbürgermeister 
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Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Satzung 
zur Änderung der 
Hauptsatzung der 

Stadt Rottenburg am Neckar 
 

vom ………………… 
 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 
2013 (GBl. S. 55) hat der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am ……………. 
folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Rottenburg am Neckar, zuletzt 
geändert am 15. Juli 2014, beschlossen:  
 
 

§ 1 
Satzungsänderungen 

 
Die Hauptsatzung der Stadt Rottenburg am Neckar wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 wird folgendes eingefügt; 

 
„5. Wirtschaft Tourismus Gastronomie Ausschuss 
 
Ihm gehören außer dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem 8 Stadträte/innen an. In 
den Ausschuss kann der Gemeinderat max. 7 sachkundige Einwohner als beratende 
Mitglieder berufen.“ 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.  
 
Ausgefertigt 
Rottenburg am Neckar, den …………………… 
 
 
 
 
Stephan Neher 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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